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{r Ingenieur- und Sachverständigenbüro

-�# Dipl.-Ing. (FH) Martina Schmitz
Von der Industrie- und Handelskammer Trier ö%entlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und 
unbebauten Grundstücken 

GUTACHTEN 

An Luziakirch 12 
54531 Manderscheid 

Telefon +49-06572-4029 
Telefax +49-06572-1205 

post@schmitz-martina.de 
www.schmitz-martina.de 

über den Verkehrswe+ (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem 

Wohnhaus mit Nebengebäude bebaute Grundstück 

in 54533 Oberkail, Wittlicher Straße 4 
Amtsgericht Bitburg AŁ: 10 K 18/25 

Die Ermittlung des Verkehrswertes e�olgte auf der Grundlage einer 

Außenbesichtigung. 

Der Verkehrswert für das Grundstück wurde zum 

We+ermittlungsstichtag 05.06.2025 ermittelt mit rd. 

11.200,00 € 

digitale AusXrtigung 

Dieses Gutachten besteht aus 35 Seiten inkl. 4 Anlagen mit insgesamt 5 Sei­

ten. Das Gutachten wurde in digitaler Form sowie in zwei Papierexemplaren 

erstellt. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum BeweAungsobjekt 

Objektart: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Wohnhaus mit Nebengebäude sowie Freiflächen 

Wittlicher Straße 4, 54533 Oberkail 

Grundbuch von Oberkail 

Blatt 2182, Best.-Verz. l². Nr. 1 

Gemarkung Oberkail, 

Flur 5, Flurstück 64 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

AuSraggeber: 

Eigentümer: 

Amtsgericht Bitburg 

Gerichtsstraße 2/4 

54634 Bitburg 

AuSrag gemäß Beschluss vom 06.05.2025 

Laut Grundbuch: 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachten- Feststellung des Verkehrswertes im Zwangsver-

erstellung: steigerungsve�ahren 

Grtermittlungsstichtag: 05.06.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

Qualitätsstichtag: 05.06.2025 

An Luziakirch 12 • 54531 Manderscheid • Tele/n 06572-4029 

 



fr Dipl.-Ing. (FH) Martina Schmitz zo. 10 K 18/25 

U�# Von der IHK Trier ö.entlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
für die Bewe>ung von bebauten und unbebauten Grundstücken Seite 5 

Tag der Ortsbesichtigung: 05.06.2025 

Teilnehmer am Ortster­

min: 

Anmerkung: 

Herangezogene Unterla­

gen, Erkundigungen, In­

formationen: 

Aktenzeichen: 

Die Sachverständige Frau Dipl.-Ing. (FH) Masina 

Schmitz sowie ihr Mitarbeiter Herr Gerhard 

Schmitz 

Die Gebäude konnten nur von außen besich­

tigt werden, da der Eigentümer trotz schriftli­

cher Ladung nicht zum OAstermin efchienen 

ist und somit keinen ZutriŤ in die Gebäude 

ermöglichte. Die BeweAung eµolgt auf der 

Grundlage einer Außenbesichtigung mit ent­

sprechenden Abschlägen. 

• Aufmaß vom Tag der Ortsbesichtigung 

• BodenrichtwesauskunS des zuständigen Gut­

achterausschusses zum Stichtag 0 1.0 1.2024 

• AuskunS der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 

zum Baulastenverzeichnis 

• AuskunS zur bauplanungsrechtlichen Situati­

on sowie zur Erschließung des Bewertungs­

grundstücks durch die Verbandsgemeinde­

verwaltung Bitburger Land 

10 K 18/25 
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1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebef 

Sind Mieter und Pächter Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

vorhanden? von außen möglich war. Das Wohnhaus ist in 

einem nicht bewohnbaren Zustand. 

Wird ein Gewerbebetrieb Da die Besichtigung nur von außen möglich war, 

geführt? ist der Sachverständigen nicht bekannt, ob ein 

Gewerbebetrieb geführt wird. 

Sind Maschinen oder Be- Keine Angabe möglich, da die Besichtigung nur 

triebseinrichtungen vor- von außen möglich war. 

handen, die im Gutachten 

nicht mitgeschätzt sind? 

Besteht Verdacht auf 

Hausschwamm? 

Keine Angaben möglich, da die Gebäude nicht 

zugänglich waren. 

Bestehen baubehördliche Laut AuskunS der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 

Beschränkungen oder Be- besteht ein bauordnungsrechtliches Ve�ahren 

anstandungen? zum Bewertungsobjekt mit folgenden Aurorde-

rungen: 

Im Zusammenhang mit dem Grundstück ist Xst­

zustellen, dass weiterhin Sicherungsmaßnahmen 

e�orderlich sind, um die e�orderliche Sicherheit 

des Geländes zu gewährleisten. Zudem besteht 

eine Nutzungsuntersagung für das Nebengebäu­

de, da derzeit keine rechtlichen Voraussetzungen 

für die Nutzung vorliegen. Des Giteren ist das 

Einreichen der vollständigen Bauunterlagen für 

die bereits begonnenen Baumaßnahmen im Ne-

An Luziakirch 12 • 54531 Manderscheid • Tele/n 06572-4029 
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bengebäude notwendig, um die Durchführung 

dieser Maßnahmen gemäß den geltenden bau­

rechtlichen Bestimmungen zu überprüXn und 

gegebenenfalls eine Genehmigung nachträglich 

zu erteilen. 

An Luziakirch 12 • 54531 Manderscheid • Tele/n 06572-4029 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bune×land: 

Rheinland-Pfalz 

KreĻ: 

EiXlkreis Bitburg-Prüm 

Oª und EinwohneŘahl: 

Oberkail ist eine Ortsgemeinde im EiXlkreis Bitburg-Prüm und gehört zur 

Verbandsgemeinde Bitburger Land. Der Ort liegt im südlichen Teil der EiXl 

und hat ca. 630 Einwohner. In Oberkail sind sowohl eine Kindertagesstätte 

als auch eine Grundschule vorhanden. 

übeř÷Łche AnbinĨng/ Enşernungen: 

Oberkail ist über Landes- und Regionalstraßen zu erreichen. Gstlich von 

Oberkail verläuS die Bundesstraße B 257, die vom Autobahnkreuz Mecken­

heim in südwestlicher Richtung durch die EiXl bis zur luxemburgischen 

Grenze in Echternacherbrück führt. Der EiXlort hat eine gute Anbindung an 

die Autobahn A 60 Sankt Vith - Winterspelt - Kreuz Wittlich. Die EntXrnung 

zur Anschlussstelle BadeĦ (7) beträgt ca. 7 km. Ein Anschluss an die EiXl­

bahn Trier-Köln besteht über den Bahnhof in Kyllburg, der rund 7 km entXrnt 

liegt. 

Die EntXrnungen zu den nächstgelegenen Städten betragen: 

ca. 15 km bis nach Speicher 

ca. 17 km bis nach Bitburg 

ca. 22 km bis nach Wittlich 

An Luziakirch 12 • 54531 Manderscheid • Tele/n 06572-4029 
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ca. 34 km bis nach Gerolstein 

ca. 37 km bis nach Bernkastel-Kues 

ca. 38 km bis nach Prüm 

ca. 39 km bis nach Schweich 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerö÷łche Lage: 

Das zu bewertende Grundstück liegt im Zentrum von Oberkail. 

Aª der Bebauung und NuŦungen Ĺ der SŠße und im Oősteĸ: 

Teils orene, teilweise geschlossene Bauweise. Die Bebauung in der näheren 

Umgebung besteht aus Wohnhäusern in überwiegend ein- und zweige­

schossiger Bauweise. 

Beeinţchtigungen: 

Unmittelbar am Grundstück verläuS der Kailbach. 

Topografie: 

Das Grundstück fällt in südlicher Richtung und liegt unterhalb des Straßenni­

veaus. 

2.2 Demographische Situation 

Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, wie sich die Zahl 

und die Altersstruktur der Bevölkerung unter verschiedenen Annahmen zu 

den Einflussgrößen Geburtenrate, LebenseĮartung und Wanderungssaldo 

verändern. Die Festlegung der Annahmen eÒolgt auf der Grundlage bisheri­

ger Erkenntnisse und daraus abgeleiteter alternativer Parametersetzungen 

zur Beschreibung eines möglichen Entwicklungskorridors. Die Annahmen 

beziehen sich auf Rheinland-Pfalz; in die Berechnungen gehen aber kreis­

und altersspezifische Fruchtbarkeits-, Sterbe- sowie Wanderungszirern ein. 

An Luziakirch 12 • 54531 Manderscheid • Tele/n 06572-4029 
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Zur Ermittlung der Sterbefälle und der Wanderungen ist zudem eine Dire­

renzierung der ZiÍern nach dem Geschlecht e�orderlich. 

Die Verbandsgemeinde Bitburger Land wird dem Demographietyp Nr. 9 

,,Wachsende familiengeprägte ländliche Städte und Gemeinden" zugeordnet. 

Die Tabelle zeigt den demographischen Wandel - Bevölkerungs­

vorausberechnung - in der Verbandsgemeinde Bitburger Land des EiXlkrei-

ses Bitburg-Prüm. 

VG Bitburger Land 2020 2025 2030 2035 2040 
Bevölkerung 2020 - 2040 (%) 25,6 25,5 25,5 25,6 25,6 

Anteil unter 20-jährige (%) 20,0 20,5 21, 1 21,0 20,1 

Anteil 20 - 65-jährige (%) 59,6 56,9 53,2 50,7 51, 1 

Anteil über 65-jährige (%) 20,5 22,6 25,7 28,3 28,8 

Quelle: Statistisches Landesamt 

2.3 GrundstücÏzuschnitt 

Gestalt und Form: 

Straßenfront: 

mittlere TieX: 

Grundstücksgröße: 

Das Grundstück hat einen unregelmäßigen Zu­

schnitt (vgl. Anlage 3). 

ca. 9 m 

ca. 40 m 

486 m2 

2.4 Efchließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versor­

gungsleitungen und Ab­

wasserbeseitigung: 

Landstraße L 34 

Fahrbahn aus Bitumen mit zweiseitigem Gehweg 

Die Wasser-, Abwasser- und die Elektrizitätsver­

sorgung sind an das öÍentliche Netz ange­

schlossen. 
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Grenzverhältnisse, nach- Das Nebengebäude grenzt mit der Giebelseite 

barliche Gemeinsamkei- an die Nachbarbebauung. Das Wohnhaus sowie 

ten: ein Teilbereich des Nebengebäudes stehen auf 

der südwestlichen Grundstücksgrenze. 

Baugrund, Grundwasser normal tragfähiger Boden, 

(soweit augenscheinlich Bodenproben wurden nicht entnommen. 

ersichtlich): 

Anmerkung: In dieser Grtermi�lung ist eine lageübliche 

Baugrundsituation insoweit berücksichtigt, wie 

sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenricht­

werte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende 

vertieXnde Untersuchungen und Nachforschun­

gen wurden auSragsgemäß nicht angestellt. 

2.5 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte lauXnde Nr. 5 der Eintragungen zur l². Nr. 1 

Belastungen: des betrorenen Grundstückes im Bestandsver-

Anmerkungen: 

zeichnis: 

Die ZũngsŨŐŞigeŕng ist angeoňet ąmts­

geōht BiŝuŊ - ĥŃsŢckungsgeŋcht-, 10 K 

18/2Đ; eĺgešgen am 14.04.2025. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des 

Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in 

diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird 

davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 

Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Re­

duzierung des Kaufpreises ausgeglichen werden. 
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nicht eingetragene Rechte Es sind keine nicht eingetragenen Lasten be­

und Lasten: kannt. AuSragsgemäß wurden diesbezüglich kei­

ne weiteren Nachforschungen angestellt. 

2.6 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.6.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulas- Laut AuskunS der Kreisverwaltung in Bitburg sind 

tenverzeichnis: keine Baulasten eingetragen. 

Denkmalschutz: Für das Anwesen besteht laut der Liste der Ge­

neraldirektion Kulturelles Erbe kein Denkmal­

schutz. 

2.6.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flä­

chennutzungsplan: 

Das Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungs­

plan als gemischte Bauflächen (M) dargestellt 

sowie im Bereich des Kailbachs als Wasserlauf 

mit 5 m UXrrandstreiXn. 

Festsetzungen im Bebau- Für den Bereich des Bewertungsobjeões ist kein 

ungsplan: rechtskräSiger Bebauungsplan vorhanden. Die 

Zulässigkeit von Bauvorhaben ist nach § 34 

BauGB in Kombination mit der Klarstellungs- und 

Ergänzungssatzung der Ortsgemeinde Oberkail 

zu beurteilen. 
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2.6.3 Bauordnungsrecht 

Die Grtermittlung wurde auSragsgemäß auf der Grundlage des realisierten 

Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die 

Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit dem Bauordnungsrecht 

wurden auSragsgemäß nicht explizit geprüS. Bei dieser Grtermittlung wird 

deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vo­

rausgesetzt. 

2.7 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand baureiXs Land 

(Grundstücksqualität): 

Beitrags- und Abgaben- Lt. schriSlicher AuskunS der Verbandsgemeinde-

zustand: verwaltung Bitburger Land ist das Grundstück 

bezüglich der Beiträge und Abgaben für Er­

schließungseinrichtungen nach BauGB und ôG 

zum Grtermittlungsstichtag beitrags- und abga­

benfrei. 

2.8 Hinweise zu den durchgefühAen Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und örentlich-rechtlichen Situation 

wurden tele§nisch eingeholt. Es wird empfohlen, von einer vermögensmäßi­

gen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von 

der jeweils zuständigen Stelle schriSliche Bestätigungen einzuholen. 

2.9 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus mit Nebenge­

bäude. Zum Grtermittlungsstichtag war das Wohnhaus unbewohnbar. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 

Grund lage für d ie Gebäudebeschre ibungen s ind d ie Erhebungen im Rah­

men der Ortsbesichtigung .  

Die Gebäude konnten nur von außen besichtigt werden, da der Eigen­

tümer trotz schriîlicher Ladung nicht zum OAstermin efchienen ist 

und somit keinen Zutritt in die Gebäude ermöglichte. Die Beschreibung 

e¶olgt auf der Grundlage der Inaugenscheinnahme von außen. Es ist 

nicht auszuschließen, dass weAbeeinflussende Abweichungen beste­

hen, die nicht efichtlich waren. 

Die Gebäude und Außenan lagen werden (nur) insoweit beschrieben ,  wie es 
fü r d ie Herleitung der Daten in  der �rterm ittlung notwend ig ist. H ierbei 
werden d ie o�ensichtl ichen und vorherrschenden Ausführungen und Aus­

stattungen beschrieben .  Bereichen Angaben über n icht sichtbare Baute i le 
beruhen auf Annahmen auf Grund lage der üb l ichen Ausführung im Baujahr .  
Baumängel und -schäden wurden soweit au�enommen ,  wie sie zerstö­
rungsfre i ,  d . h .  o�ensichtl ich erkennbar waren .  Untersuchungen auf pflanzl i­

che und tierische Schäd l inge sowie über gesundheitsschäd igende Baumate­
ria l ien wurden n icht du rchgeführt . 
Außerdem wird ergänzend darauf hingewiesen, dass es sich um eine 

Bauruine handelt deren Zustand sich weiter vefchlechtern kann. Da­

her wird dringend empfohlen, weitere Sicherungsmaßnahmen zur Ge­

fahrenbeseitigung durchzuführen. 
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3.2 Wohnhaus 

3.2.1 AA des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Außenansicht: 

Wohnhaus, vermutlich unterkellert (vgl. nach§l­

gende Gebäudebeschreibung) 

unbekannt 

Putz mit Anstrich 

3.2.2 Ausführung und Ausstattung 

Gebäudeľnsúkùn Ýände, Decken, ģpen) 

Anmerkung: 

Bei dem BeweAungsobjeö handelt es sich um ein Wohngebäude in 

einem ruinösen Zustand. Aufgrund der weitreichenden baulichen Män­

gel und des insgesamt desolaten Gesamtzustands ist unter wiAschaft­

lichen Gesichtspunkten davon auszugehen, dass eine Wiederheftel­

lung nicht mehr veAretbar efcheint. Die aus wiAschaîlicher Sicht 

sinnvollste Maßnahme besteht demnach im vollständigen Rückbau 

(Abriss) des Gebäudes. 

Konstruktionsart : 

Fundamente: 

Außenwände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Geschosshöhen: 

Hauseingang( sbereich): 

Treppen: 

Massivbauweise 

unbekannt 

massives Mauerwerk 

massives Mauerwerk 

unbekannt 

unbekannt 

nicht überdachter Hauseingang 

unbekannt 
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Dach: nicht vorhanden 

Nutzungseinheiten, Raumauïeilung, Raumausstatûngen 

Bei dem gegenständlichen Wohngebäude handelt es sich um eine Bauruine. 

Au³rund des ruinösen Bauzustands sowie Xhlender oder nicht mehr er­

kennbarer Ausbau- und Ausstattungsmerkmale ist eine verlässliche Be­

schreibung der vorhandenen Nutzungseinheiten, der inneren RaumauSei­

lung sowie der Raumausstattung nicht möglich. Eine detaillierte E�assung 

dieser Merkmale konnte im Rahmen der Ossbesichtigung nicht e�olgen. 

Fenster und Ĥren 

Fenster: 

Türen: 

Haustür: 

Zustand ës Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Allgemeinbeuseilung: 

soweit ersichtlich: PVC-Fenster 

Hauseingangstüren aus Holz 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich 

um eine Bauruine. 

Bei dem zu beweAenden Objeö handelt es 

sich um ein Wohngebäude, das bereits äu­

ßerlich einen stark vernachlässigten und 

veÕahrlosten Gesamteindruck vermittelt. 

Eine Innenbesichtigung konnte nicht eµol­

gen, sodass zum baulichen Zustand des Ge­

bäudeinneren keine belastbaren Aussagen 

getroĭen werden können. 

Aufgrund des erheblich desolaten äußeŉn 

Zustands ist davon auszugehen, dass eine 

wiAschaftlich veAretbare Sanierung oder 
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3.3 Nebengebäude 

Instandsetzung nicht mehr möglich er­

scheint. Vor diesem Hintergrund ist für das 

Objekt keine wiøchaftlich nutzbare Rest­

nutzungsdauer mehr gegeben, sodass der 

vollständige Rückbau (Abriss) des Gebäudes 

die zweckmäßigste Maßnahme daftellt. 

3.3.1 AA des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: Scheune mit Stallungen 

Baujahr: unbekannt 

Außenansicht: teilweise Putz 

3.3.2 Ausführung und Ausstattung 

Gebäudekonsúktion Ýände, Decken, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Außenwände: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dach§rm: 

Dacheindeckung: 

Massivbauweise 

unbekannt 

massives Mauerwerk 

Holzkonstruktion 

Walm-/Satteldach 

Trapezbleche 
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Nutzungseinheiten, Raumauïeilung, Raumausstatûngen 

Bei dem gegenständlichen Gebäude handelt es sich um ein Ökonomiege­

bäude. Au³rund der Außenbesichtigung ist eine verlässliche Beschreibung 

der vorhandenen Nutzungseinheiten, der inneren RaumauSeilung sowie der 

Raumaussta�ung nicht möglich. Eine detaillierte E�assung dieser Merkmale 

konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht e�olgen. 

Zustand ës Gebäudes 

Bauschäden und Bau­

mängel: 

Allgemeinbeuseilung: 

Über Bauschäden und Baumängel im Inne­

ren des Gebäudes können keine Angaben 

gemacht werden. 

Außen: 

• Schäden an der Dacheindeckung. 

• Teilweise Xhlender Außenputz. 

Bei dem Nebengebäude handelt es sich um 

ein ehemaliges Ökonomiegebäude. Es ent­

spricht nicht mehr den heutigen Anforderun­

gen und e¶orderlichen Standards. 

Das Anwesen macht von außen einen ver­

nachlässigten Eindruck. Über den baulichen 

Zustand im Inneren des Gebäudes können 

keine Angaben gemacht werden, da das Ob­

jekt nur von außen besichtigt werden konnte. 

Ob das Gebäude noch eine nachhaltige Fol­

genutzung hat, kann abschließend nicht be­

uAeilt werden. Im Gutachten wird davon 

ausgegangen, dass für das Objekt keine 

wiAschaftlich nutzbare Restnutzungsdauer 

mehr gegeben ist, sodass der vollständige 
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3.4 Außenanlagen 

Rückbau (Abriss) des Gebäudes die zweck­

mäßigste Maßnahme daftellt. 

• Ver- und Entsorgungsanlagen, wie Wasser, Abwasser und Strom, vom 

Hausanschluss bis an das örentliche Netz 

• Hoíläche vor den Gebäuden teils aus Bitumen 

• straßenseitig Stützwand zur Überbrückung des Höhenunterschiedes 

• Anpflanzungen wie Wiese, Sträucher und Bäume 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

Vorbemerkungen: 

Die Ermittlung des VerkehfweAes eµolgt auf der Grundlage einer Au­

ßenbesichtigung. Daher muss das Gutachten aufgrund von Unteftel­

lungen eftattet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass weAbeein­

flussende Abweichungen vorhanden sein können, die im Gutachten 

nicht berücksichtigt sind. 

4.1 GrundstücÏdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Wohnhaus mit Neben­

gebäude bebaute Grundstück in 54533 Oberkail, Wittlicher Straße 4 zum 

Grtermittlungsstichtag 05.06.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 

Obe·i/ 

Gemarkung 

Obe·i/ 

Blatt 

2 182 

Flur 

5 

4.2 Ve¶ahrenswahl mit Begründung 

l². Nr. 

1 

Flurstück 

64 

Fläche 

486 m2 

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen 

Grt des Grundstücks (d.h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten 

Kauąall) zu bestimmen. 

Zur Verkehrswertermittlung bieten die einschlägige Literatur und die Grt­

ermittlungsvorschriSen (insbesondere die lmmobilienwertermittlungsverord­

nung - lmmoGrtV) mehrere VeÓahren an. Die möglichen Ve�ahren sind 

jedoch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleichermaßen gut zur Ermittlung 
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marktkonformer Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Au³abe des Sach­

verständigen, das für die konkret anstehende Bewertungsau³abe geeig­

netste Grtermittlungsve�ahren auszuwählen und anzuwenden. 

Bei dem zu bewertenden Grundstück handelt es sich um baureiXs Land, 

welches mit einem Wohnhaus und einem Nebengebäude bebaut ist. Das 

Wohnhaus befindet sich in einem desolaten, abbruchreiXn Zustand. Für das 

Nebengebäude wird ebenfalls davon ausgegangen, dass das Objekt keine 

wirtschaSlich nutzbare Restnutzungsdauer besitzt und somit der vollständige 

Rückbau (Abriss) des Gebäudes die zweckmäßigste Maßnahme darstellt. 

Das Anwesen wird mittels VergleichswertveÓahren bewertet. Hierzu können 

neben oder anstelle von Vergleichspreisen insbesondere bei bebauten 

Grundstücken objektspezifisch angepasste Vergleichsfaktoren i.S.d. § 26 

Abs. 1 lmmoGrtV herangezogen werden. Zur Vergleichswertermittlung wird 

der vorläufige Vergleichswert durch Multiplikation des objektspezifisch ange­

passten Vergleichsfaõors oder eines objektspezifisch angepassten Boden­

richtwerts mit der entsprechenden Bezugsgröße des zu bewertenden Objek­

tes ermittelt. 

4.3 BodenweAermittlung 

Die Preisbildung für den Grund und Boden orientiert sich im gewöhnlichen 

GeschäSsverkehr vorrangig an den allen Marktteilnehmern (z. B. durch Ver­

gleichsverkäuX, verörentlichte Bodenrichtwerte, aber auch Zeitungsannon­

cen und Maklerexposes) bekannt gewordenen Informationen über Quadrat­

meterpreise für unbebaute Grundstücke. 

Der Bodenwert ist deshalb (auch in den VeÓahren zur Bewertung bebauter 

Grundstücke - dort, getrennt vom Gs der Gebäude und der Außenanlagen) 

vorrangig im VergleichsweAve¶ahren zu ermitteln, wie er sich ergeben 

würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 lmmoGrtV). 
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Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch ange­

passter BodenrichtweA zur Bodenwertermittlung herangezogen werden 

(§ 40 Abs. 2 lmmoGrtV). Der objektspezifisch angepasste Bodenrichtwes 

(§ 26 Abs. 2 lmmoGrtV) wird aus dem Bodenrichtwert ermittelt. 

Bodenrichtwese sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den örtlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für 

vergleichbare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 25 Satz 1 lm­

moGrtV). 

Zur Ableitung und Verörentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten 

Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB 

i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist bezogen auf den Quadratmeter der 

Grundstücksfläche (Dimension: €/m2 Grundstücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück 

bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merk­

malen - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der bauli­

chen Nutzung, Bodenbescharenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Ab­

weichungen des Grtermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichs­

grundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, 

bewirken i.d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem 

Vergleichskaufpreis bzw. dem Bodenrichtwes (§ 25 Satz 2 lmmoGrtV). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i.S.d. § 25 Satz 1 lmmoGrtV 

i.V.m. § 196 Abs. 1 Satz 4 BauGB geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter 

und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Bodenricht­

weA vor. Der vom Gutachterausschuss verörentlichte Bodenrichtwert wurde 
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bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten 

der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Ver­

gleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwert­

zonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüS und als zu­

trerend beurteilt. Die Bodenwesermi�lung eÒolgt deshalb auf der Grundlage 

dieses Bodenrichtwerts, d.h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen 

Grtermittlungsverhältnisse zum Grtermittlungsstichtag und die Grund­

stücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 25 Satz 2 lmmoGrtV und 

nachfolgender Abschni� "Bodenwertermittlung" dieses Gutachtens). 

Bodenrichtweª mit Deįiùn des BodenŌchtweŒgŖnÌŧcĿ 

Der BodenrichtweA beträgt 43,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bo­

denrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

EntwicklungsstuX = baureiXs Land 

Art der baulichen Nutzung 

beitragsrechtlicher Zustand 

Bauweise 

Grundstücksfläche 

= M (gemischte Baufläche) 

= erschließungsbeitragsfrei 

= oren 

= 800,00 m2 

Beschreibung e× BeweªunĴgÔnÌtück 

Grterm ittlu ngsstichtag = 05.06.2025 

Entwicklungszustand = baureiXs Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = erschließungsbeitragsfrei 

Grundstücksfläche = 486,00 m2 

Bodenweœermittlung des BeweªungsgÔnÌtück 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Grtverhältnisse 

zum Grtermittlungsstichtag 05.06.2025 und die wertbeeinflussenden 

Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstück angepasst. 
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1 .  Umrechnung des Bodenrichtwess auf den beitragsfreien Zustand 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwess (frei) = 43, 00 €/m2 

beitragsfreier Bodenrichtwes (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 43,00 €/m2 

I I .  Zeitl iche Anpassung des Bodenrichtwess 

Richtwertgrundstück BeweXungsgrundstück Anpassungsfaktor 

Stichtag 01 . 0 1 .2024 05.06.2025 X 1 , 00 

I I I . Anpassungen wegen Abweichungen in den wesbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen 

lageangepasster beitragsfreier BRW am WeXermittlungsstichtag = 43, 00 €/m2 

Fläche (m2
) 800 ,00 486 ,00 X 1 , 00 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1 , 00 

Art der bau l ichen M (gemischte Baufläche) M (gemischte Baufläche) X 1 , 00 

Nutzung 

Grundstücksform günstig ungünstig X 0,60 

angepasster beitragsfreier relativer Bodenrichtwert = 25, 80 €/m2 

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben - 0 ,00 €/m2 

objebspezifisch angepasster Bodenrichtwes = 25,80 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwess 

objebspezifisch angepasster Bodenrichtwes = 25,80 €/m2 

Fläche X 486 ,00 m2 

Bodenwes = 1 2 . 538,80 € 

rd . 1 2.53�20 ĳ 

Der BodenweA beträgt zum Grtermittlungsstichtag 05.06.2025 insgesamt 

12.539.00 €. 
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ęuteÔngen zur BodenŎhťeŔanpassung 

Fläche: 

Im vorliegenden Fall weicht die Grundstücksgröße von der Grundstücksgrö­

ße des Bodenrichtwertgrundstücks ab. Der Bodenrichtwert wird jedoch nicht 

mittels Umrechnungskoeíizient zur Berücksichtigung der Abhängigkeit des 

Bodenwerts von der Grundstücksgröße laut Landesgrundstücksmarktbericht 

angepasst, da das Grundstück eine ungünstige Form besitzt. 

4.4 VergleichsweAermittlung 

4.4.1 Das VergleichsweAmodell der lmmobilienweAermittlungsverord­

nung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24-26 lm­

moGrtV beschrieben. 

Bei Anwendung des Vergleichswertve�ahrens sind Kaufpreise solcher 

Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Grt beeinflussenden 

Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen 

(Vergleichsgrundstücke). Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück 

gelegen ist, nicht genügend Kaufpreise, können auch Vergleichsgrundstücke 

aus vergleichbaren Gebieten herangezogen werden. 

Bei bebauten Grundstücken sind gleichartige Grundstücke solche, die insbe­

sondere nach Lage und Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Größe 

und Alter der baulichen Anlagen vergleichbar sind. 

Zudem sind alle, das Bewertungsgrundstück betrerende besonderen objekt­

spezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. 
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4.4.2 Vergleichsberechnung 

Nachfolgend werden für die Ermittlung des Vergleichswerts des Grundstücks 

Vergleichsfaktoren für Grundstücke mit abbruchreiXn Gebäuden, die vom 

Gutachterausschuss abgeleitet und veröÍentlich wurden herangezogen. 

Be rech n u ngsg rund lagen: 

Bei den Vergleichsfaktoren für Grundstücke mit abbruchreiXn Gebäuden 

handelt es sich um Bodenwertfaktoren. 

Für eine Grundstücksfläche von 450 m2 liegt der Bodenwertfaktor bei 0,90 

und bei einer Grundstücksfläche von 500 m2 bei 0,88. 

Das Grtermittlungsobjekt ist 486 m2 groß. Im Gutachten wird hierfür ein Bo­

denwertfaktor von 0,89 angesetzt. 

Verg leichswertberech nu ng: 

Bodenwert: 

Bodenwertfaktor 

VergleichsweA 

= 

X 

= 

12.539,00 € 

0,89 

1 1. 159,71  € 

rd. 11.160,00 € 
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4.5 VerkehfweA 

Die Ermittlung des VerkehfweAes eµolgt auf der Grundlage einer Au­

ßenbesichtigung. Daher muss das Gutachten aufgrund von Unteftel­

lungen eftattet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass weAbeein­

flussende Abweichungen vorhanden sein können, die im Gutachten 

nicht berücÏichtigt sind. Der ausgewiesene VerkehfweA ist daher mit 

einem erhöhten Risiko behaftet. 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewesungsgrundstücks werden übli­

cherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert 

orientieren. Der VergleichsweA wurde zum Grtermittlungsstichtag mit rd. 

11.160,00 € ermittelt. 

Der VerkehfweA für das mit einem Wohnhaus mit Nebengebäude bebaute 

Grundstück in 54533 Oberkail, Wittlicher Straße 4 

Grundbuch 

Obe·ô 

Gemarkung 

Obe·ô 

Blatt 

2 182 

Flur 

5 

wird zum Gsermittlungsstichtag 05.06.2025 mit rd. 

11.200,00 € 

l². Nr. 

1 

Flurstück 

64 

in WoAen: elftausendzweihundeA Euro 

geschätzt. 
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Die Sachverständige bescheinigt durch ihre UnterschriS zugleich, dass ihr 

keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweis­

zeuge oder Sachverständige nicht zulässig ist oder ihren Aussagen keine 

volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Manderscheid, den 16. Juli 2025 

Dipl. -Ing. (FH) 
Martina Schm i7 

Beste//ungsgeb iet: Wertung von bebau 
und u nbebauten 

Dipl.-Ing. (FH) für Bauwesen - Beratende Ingenieurin, 

ö%entlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die 

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
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auf die Höhe des für den AuUragnehmer mögl ichen RückgriSs gegen den jewei l igen Dritten 
beschränkt. Außerdem wird darauf h ingewiesen , dass die im Gutachten enthaltenen Karten 
(z. B. Straßenkarte, Stadtplan ,  Lageplan ,  LuUbi ld ,  u. ä . )  und Daten urheberrechtl ich ge­
schützt s ind .  Sie dürfen n icht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung 
zugeführt werden. E ine VeröSentlichung des Gutachtens im I nternet wird n icht gestattet. 
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5 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur 

5.1 Rechtsgrundlagen der VerkehfweAermittlung 

BauGB: 

Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBI. 

1 S. 24 14), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 

(BGBI. 1 S. 954) 

BauNVO: 

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), zuletzt geändert durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 1 1. Juni 20 13 (BGBI. 1 S. 1548) 

lmmoWeAV: 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswese von 

Immobilien und der für die Grtermittlung eÒorderlichen Daten (lmmobilien­

wertermi�lungsverordnung - lmmoGrtV) vom 14. Juli 2021 (BGBI. 1 S. 

2805) 

BGB: 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBI. 1 S. 42, 2909), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 20 14 (BGBI. 1 S. 1218) 

GEG: 

Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinspar­

rechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze vom 8. August 2020 

(BGBI. 1 S. 1728) 
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5.2 VeÕendete WeAermittlungsliteratur 

[ 1] Kleiber: Verkehrswertermi�lung von Grundstücken, 10. vollständig neu 

bearbeitete Auflage 2023 

[2] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 20 19 

[3] Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2025 
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Anlage 1 - Auszug aus der StraßenkaAe 
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Anlage 2 - Auszug aus der Topografischen KaAe 

Quellenvermerk: © Geoßasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0 

http:áþ.lvermgeo.rlp.de 
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Anlage 3 - Auszug aus der FlurkaAe 
mit Aufnahmestandorten und Bildnummern 

Quellenvermerk: © Geoßasis-DE / LVermGeoRP (2025), dl-de/by-2-0 

http:áþ.lvermgeo.rlp.de 
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Anlage 4 - Fotos 

Bild 1: Straßenansicht 

Bild 2: Straßen- und Seitenansicht 
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Anlage 5 - Fotos 

Bild 3: Seitenansicht Nebengebäude 

Bild 4: Rückansicht Nebengebäude 
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